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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Ermacora, Steinbauer 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend Stellungnahme des Verfassungsdienstes des Bundes-

kanzleramt~s zur Mitgliedschaft von Vizekanzler 

Dr. Stege~'und Unterrichtsmtnister Pr. Zilk im 

ORF-Kuratorium 

Der derzeitige Vizekanzler Dr. Steger und der derzeitige 

Unterrichtsminis~er Dr. Zilk wurden von der nundesregierung 

in 1as ORF.-Kuratorium entsandt, als sie _ Doch nicht Mit

glieder der BundesIegierung waren. Puf Gru~d der Bildung der 

sozialistischen Koalitionsregierung zogen nunmehr sowohl 

Dr. Stegcr als auch Dr. Zilk in die neu ~ebildete Regierung 

ein. Dennoc~ üC3n sie we1terhin ihre Funktion iM ORF-Kuratorium aus. 

Die Ausübur-g von Sitz und Stimme durch Mitqlied8r der Bundes

regierung im ORF-Kuratorium erscheint insofern problemätisch, 

weil gemäß Bundes-Verfassungsgesetz vom 10.Juli 1974, 

BGBL.Nr. 396/1974, die Unabhängigkeit des Rundfunks ver

fassungsrechtlich garantiert wurde. Vom Si!ln und Zweck dieser 

Bestimmung sowie des ORF-Gesetzes erscheint somit die Vermischung 

der beiden Funktionen - einerseits Mitglied der Bundesregierung, 

andererseits Mitglied des ORF-Kuratoriums - als kaum mit der 

verfassungsgesetzlich garantierten Unabhängigkeit des Rundfunks 

vereinbar. 

Verschiedenen Pressemeldungen zufolge hat der Verfassungsdienst 

des Bundeskanzleramtes bereits über die oben dargestellte 

Problematik eine Stellungnahme abgegeben und angeblich fest

gestellt, daß die Mitglied~chaft von Regierungsmitgliedern 

im ORF-Kuratorium zulässig sei • 
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Angesichts dieser Pressemitteilungen stellen die unterfertigten 

Abgeordneten an den Bundeskanzler folgende 

A n fra g e 

1. Wie lautet die Stellungnahme des Verfassungsdienstes des 

Bundeskanzleramtes zu der Frage,ob die Mitgliedschaft von 

R~gierungsmi~gl_iedern im ORF-Kuratorium zulässig sei? 

2. Sind Sie bereit, diese Stellungnahme des Verfassungs

dienstes den anfragenden Abgeordneten im Wortlaut zur 

Verfügung zu stellen? 
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